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Lehansmittslliberwachung-AnfrageTaglıdem Verbraucherinformationsgesetz
Antragvom 12.02.2019

Betrieb:MetzgereiEberle,Kornstraße17,88263 Horgenzell

Sehr███████████████████

mitBezugaufIhreno.g.Antragergehenfolgende

Entscheidungen:

1..Sieerhaltenwiebeantragtzwei.Kontrollberichteüberdieletztenbeidenlebensmittelrecht-

lichenBetriebsüberprüfungendes BetriebesMetzgerei.Eberle,Kornstraße17,88263

Horgenzell.

DerInformationszugangerfolgtinnerhalbvonzweiWochennachBekanntgabevorliegender

Entscheidung.Der InformationszugangerfolgtdurchÜbersendungderbeidenKontroll-

berichte.Die weitereVerwendung, ggf.Veröffentlichungder Informationenliegtin Ihrem

Verantwortungsbereich.

2. DieEntscheidungergehtgebührenfrei.

Hinweis:DerLebensmittelunternehmeristnichtdaraufbeschränkt,dieHerausgabederDatendes

Antragstellerszum Zeitpunktder erstenKontaktaufnahmeder Behörde zu verlangen,sondern

kanndies jederzeitimLaufedesVerfahrenstun.

Begründung

Siehaben mitE-Mailvom 12.02.2019an dasLandratsamtRavensburgeinenAntraggemäß VIG

gestelltunddieÜbersendungderzwei letztenKontrollberichtedesBetriebes

MetzgereiEberle,Kornstraße17,88263Horgenzellgefordert.
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Mit Schreiben vom 15.03.2019 wurde der Betrieb Metzgerei Eberle, Kornstraße 17, 88263

Horgenzell angehört. Darüber wurden Sie mit Schreiben vom 15.03.2019 informiert.

Der Betrieb Metzgerei Eberle, Kornstraße 17, 88263 Horgenzell hat.bislangkeineStellingnahme
 

abgegeben.

Ill. Rechtliche Würdigung

Das Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenenVerbraucherinformation (vIG) gewährt

grundsätzlich jedermann einen voraussetzungslosen Anspruch auf freien Zugang zu

Informationen von beispielsweise der Lebensmittelüberwachungsbehörde. Ausschluss- und

Beschränkungsgründe nach & 3 VIG können zum Beispiel relevante personenbezogene Daten,

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, laufende Verwaltungsverfahren, usw. sein. Weitere

Gründefür eine Ablehnung eines Antrags können gemäß 8 4 VIG rechtsmissbräuchliche Anträge

sein oder wenn die Informationen auf zumutbare Weise öffentlichen Quellen entnommen werden

können.

Der Betrieb Metzgerei Eberle, Kornstraße 17, 88263 Horgenzell hat als betroffener Dritter und

Inverkehrbringer des Lebensmittels hiehtzum|"Äntragauf InformationsgewährungStellung

genommen. Danach hat das Landratsamt Ravensburg von Amts wegen die Interessen des

Antragstellers mit den Interessen des angehörten Dritten abzuwägen und entsprechend zu

 

entscheiden. Nach eingehender Prüfung können keine dem Auskunftsbegehren .entgegen-

stehenden Ausschluss- und Beschränkungsgründe oder sonstige Gründe für eine Ablehnung

gemäß 88 3 und 4 VIG festgestellt werden. Auch keine Sonstigen, dem Antrag entgegen-

stehenden Hindernisse sind ersichtlich. Danach ist dem Antrag auf Informationserteilung nach

Rechtsgüterabwägungstattzugeben. u ,

_ Sofern beispielsweise mit Bezug auf verfassungsrechtliche Erwägungen auch ein

Ermessensspielraum gesehen werden könnte, würde eine entsprechende Abwägung

vorstehender Interessen unter Ermessensgesichtspunkten ebenso zu einer entsprechenden

Stattgabe des Antrags führen.

Gemäß $ 5 Abs. 4 VIG habenin den Fällen des $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG Widerspruch und

Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung. Der Zeitpunkt des Informationszugangs nach

Bekanntgabe der Entscheidung an denDritten soll 14 Tage nicht überschreiben. DieserZeitraum

“ wird dem Dritten eingeräumt um ggf. Rechtsbehelfe gegen. diese Entscheidung einzulegen.

Vorliegende Entscheidung wird dem angehörtenDritten ebenfalls bekannt gegeben nach

8 5 Abs. 2 VIG. Hierbei wird das Schriftstück in „anonymisierter Form“ übersandt.
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IV.Gebühren
DieAuskunftserteilungistgrundsätzlichbiszueinemVerwaltungsaufwandvon1.000Ö gemäß

8 7Abs.1VIGgebühren-undauslagenfrei.ImÜbrigensindVerfahrenmitAufwendungenbis zu

250,-Ö gebührenfrei.AllerdingskanndieserVerwaltungsaufwandüberschrittenwerden,wenn

das betroffeneUnternehmenEinwendungenerhebtodergarden Rechtsweg.beschreitet.In

diesemFallwerden kostendeckendeGebühren undAuslagenerhoben.

V.  Rechtsbehelfsbelehrung:

GegendieseAnordnungkanninnerhalbeinesMonatsnachBekanntgabeWiderspruchbeim

LandratsamtRavensburg,Friedenstraße6,88212Ravensburgeingelegtwerden.

MitfreundlichenGrüßen

ıı
ııı

MehrfertigunginanonymisierterForm an BetriebMetzgereiEberle,Kornstraße 17,88263
Horgenzell

Hinweis:

Die VIG-AuskunftdientIhremprivatenGebrauch.Die weitereVerwendungerhaltender

InformationendurchdieVerbraucherinunddenVerbraucherwirddurchdasVIG nichtgeregelt.

EineWeiterverwendungbzw.Weitergabe..derInformationenoderVeröffentlichungerfolgtdaher

ineigenerVerantwortung,wobeiSie dabeidasgeltendeRechtzu beachtenhaben. _

Im Hinblickauf die mit der Informationsplattform„lopf-Secret“verbundenen kontroverse

DiskussionkßnnenwirSienurvorsorglichdaraufhinweisen,dassSie,wiebeiallenMeinungs-

äußerungenüberDritte,vondiesenrechtlichaufUnterlassunginAnspruchgenommenwerden

können.DieBeantwortungderRechtsfrage,obderartigeAnsprücheimEinzelfallgerechtfertigt

sind,liegtnichtimAufgabenbereichderVerwaltungundistdaherauchnichtGegenstandder

vorliegendenbehördlichenAuskunft.Im Rechtsverhältniszwischenden Beteiligtenliegtdie

rechtsverbindlicheKlärungsolcherRechtsfragenbei’denzuständigenGerichten.


